
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrens-weisen 
einer guten 
Unternehmensführung 

anwenden.

Name des Produkts:

Berenberg European Small Cap

Unternehmenskennung (LEI-
Code): 

529900AYOPGZO15GBV47

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 
angestrebt?

 Ja ! Nein

 Es wird damit ein 

Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen 
mit einem Umweltziel
getätigt: %

 in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

 in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-
Taxonomie nicht als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

 Es wird damit ein 

Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen 
mit einem sozialen Ziel 
getätigt: %

 Es werden damit 

ökologische/soziale 
Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen 
Mindestanteil von _% an 
nachhaltigen Investitionen

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU- Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU- Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

 mit einem sozialen Ziel

! Es werden damit

ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber 
keine nachhaltigen Investitionen 
getätigt.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung

(EU) 2020/852

festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomiekonform sein 
oder nicht.



Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?

Dieser (Teil-)Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 
8 der Offenlegungsverordnung.

In den Anlageentscheidungen werden ökologische und soziale Merkmale 
berücksichtigt, wie Klimabelange und Umweltverschmutzung im Bereich Umwelt, 
Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit im Bereich Soziales. Darüber hinaus 
werden Aspekte im Bereich Unternehmensführung berücksichtigt.



Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 

Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?

Der (Teil-)Fonds wendet aktivitätsbasierte Ausschlüsse an. Unternehmen mit den 
folgenden Aktivitäten sind ausgeschlossen:

• Kohle (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5% Umsatzerlöse
• Tabak (Produktion) > 5% Umsatzerlöse
• unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 

Tätigkeiten) > 0%Umsatzerlöse
• Unkonventionelles Öl & Gas (Produktion) > 5 % Umsatz
• Energieerzeugung aus Kohle (Produktion) > 25% Umsatz

Der (Teil-)Fonds wendet zudem normbasiertes Screening in Bezug auf internationale 
Rahmenwerke, wie die „UN Global Compact Prinzipien“, „OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen“, United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights („UNGP“) und Standards der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO)“ an.

Investitionen in Drittfonds, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale erfolgen, erfolgt in Drittfonds, die nach Artikel 8 oder 9 der EU-
Offenlegungs-Verordnung klassifiziert sind und im "ESG-Zielmarktkonzept" 
("Ergänzung des Zielmarkts um Angaben zu nachhaltigkeitsbezogenen Zielen und 
Nachhaltigkeitsfaktoren") die Einstufung R, Q, P, U, T oder S aufweisen.

Mit 

Nachhaltigkeits

indikatoren 

wird gemessen,

inwieweit die 

mit dem 

Finanzprodukt 

beworbenen 

ökologischen 

oder sozialen 

Merkmale 

erreicht werden



Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 

nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen 

Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem Taxonomie-konforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 

denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den 

wichtigsten 

nachteiligen 

Auswirkungen

handelt es sich 

um die 

bedeutendsten 

nachteiligen 

Auswirkungen 

von 

Investitions-

entscheidungen 

auf 

Nachhaltigkeits-

faktoren in den 

Bereichen 

Umwelt, 

Soziales und 

Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrecht

e und 

Bekämpfung 

von Korruption 

und 

Bestechung.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

 Ja, die folgenden PAI werden berücksichtigt:

• Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 

(Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe 
tätig sind)
• Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil der 
Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in 
Prozent der gesamten Energiequellen)
• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 
auswirken (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit 
Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger 
Biodiversität, sofern sich die Tätigkeit dieser Unternehmen nachteilig auf diese 
Gebiete auswirkt)
• Emissionen in Wasser (Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, 
in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt 
aus gewichteter Durschschnitt)
• Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (Tonnen gefährlicher und radioaktiver 

Abfälle, die von Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR 
erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durschschnitt)
• Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an 
Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für 
multinationale Unternehmen beteiligt waren)
• Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der 
Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die 
keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur 
Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
• Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 

chemische und biologische Waffen) (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 
investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen 
beteiligt sind)
• Bodendegradation, Wüstenbildung, Bodenversiegelung (Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten zu Bodendegradation, 
Wüstenbildung oder Bodenversiegelung führen)

Der Fonds berücksichtigt die nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Principal Adverse Impacts = PAIs) durch verbindliche Elemente seiner 
Anlagestrategie auf Einzeltitelebene. Genauer gesagt werden PAI verbindlich durch 
tätigkeitsbezogene Ausschlüsse, die sich auf die Unternehmenserlöse stützen, sowie 
durch normbezogene Ausschlüsse berücksichtigt.



Informationen zu PAI sind im Jahresbericht des (Teil-)Fonds verfügbar 
(Jahresberichte ab 01.01.2023). 

 

  Nein 

  



Die 

Anlagestrategie 

dient als 

Richtschnur für 

Investitionsents

cheidungen, 

wobei 

bestimmte 

Kriterien wie 

beispielsweise 

Investitionsziele 

oder 

Risikotoleranz 

berücksichtigt 

werden.

Die 

Verfahrensweisen

einer guten 

Unternehmensführung

umfassen solide 

Management-

strukturen, die 

Beziehungen zu 

den 

Arbeitnehmern, 

die Vergütung 

von 

Mitarbeitern 

sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschriften

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Das Anlageziel des Berenberg European Small Cap Fonds ist langfristiges 
Kapitalwachstum, das die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs MSCI Europe 
Small Cap Index über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum übertreffen soll. Der 
Haupttreiber dafür ist das überdurchschnittliche Ertragswachstum der selektierten 
Unternehmen. Die Strategie basiert auf einer disziplinierten Bottom-up-
Aktienauswahl von attraktiven kleineren Unternehmen (Marktkapitalisierung bis zu 5 
Mrd. Euro), die in Europa ansässig sind, deren Geschäftstätigkeit aber in der Regel 
global ausgerichtet ist. Die entscheidenden Kriterien sind insbesondere Endmärkte 
mit strukturellem Wachstum, hohe Eintrittsbarrieren und qualitätsvollen Management 
Teams.  

Die Investitionen erfolgen in Titel, welche die angewandten ESG-Ausschlusskriterien 
erfüllen. Im Rahmen des ESG-Ausschlussverfahrens werden Investitionen 
ausgeschlossen, die mit bestimmten Produkten oder Aktivitäten in Verbindung 
gebracht werden. ESG-Risiken und -Chancen werden bei 
Investitionsentscheidungen und während der Haltedauer betrachtet, unter anderem 
durch:

- Überwachung der Einzeltitel in Bezug auf verschiedene ESG-Aspekte.
- Regelmäßiger kritisch-konstruktiver Dialog mit dem Management-Team des 

Unternehmens.
- Frühzeitige Identifikation von Problemen, die ethische Fragen und potenzielle 

Risiken aufwerfen könnten, sowie von Trends und Chancen, die sich aus 
ESG-Themen ergeben.

-
Bei den Angaben zur Vermögensallokation wird erläutert, welcher ökologische 
und/oder soziale Mindestschutz für «Andere Investitionen» angewendet wird.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 
die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 
oder sozialen Ziele verwendet werden?

Die zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Erreichung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale des (Teil-)Fonds sind die verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des (Teil-)Fonds.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Nicht anwendbar

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Praktiken guter Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, 
werden auf der Grundlage der folgenden Elemente der Anlagestrategie bewertet:

o Anwendung normbasierter ESG-Ausschlusskriterien und Überwachung von 
ESG-Kontroversen mit dem Ausschluss von Unternehmen, die in direktem 
Zusammenhang mit anhaltenden besonders schwerwiegenden ESG-
Kontroversen stehen, einschließlich zu Governance-Praktiken und Einhaltung 
internationaler Normen wie die „UN Global Compact Prinzipien", „OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen“ und „Standards der Internationalen 

Arbeitsorganisation („ILO“)“

o Darüber hinaus bezieht das Portfoliomanagement die Unternehmensführung 
bei der Bereitstellung von Empfehlungen an die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Abstimmung auf Hauptversammlungen 



von Portfoliounternehmen sowie bei Engagements ein. Derartige 
Engagements erfolgen durch das Portfoliomanagement, aber nicht im Namen 
des Fonds. 
  



Die 

Vermögensallokati

on gibt den 

jeweiligen 

Anteil der 

Investitionen in 

bestimmte 

Vermögenswert

e an.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermögensallokation des (Teil-)Fonds und inwiefern der (Teil-)Fonds direkte 
oder indirekte Risikopositionen gegenüber Unternehmen eingehen kann, ist der
Anlagestrategie sowie den Anlagebeschränkungen des Verkaufsprospekts zu 
entnehmen. Der Mindestanteil der Investitionen des (Teil-)Fonds, die zur Erfüllung 
der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, beträgt 51% 
des Wertes des (Teil-)Fondsvermögens.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Einsatz von Derivaten erfolgt gemäß den Vorgaben aus den 
Anlagegrundsätzen des Verkaufsprospekts. Soweit Derivate erworben werden 
dürfen, dienen diese nicht explizit zur Erreichung der ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale des (Teil-)Fonds und werden unter „anderen Investitionen“ 

erfasst. Bei der Auswahl der Derivate wird die Einhaltung eines ökologischen 
und/oder sozialen Mindestschutzes sichergestellt. Daher dürfen Derivate mit einem 
nicht-nachhaltigen Basiswert keinen wesentlichen Bestandteil im Portfolio 
darstellen.

Taxonomiekonfor

me Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundliche
n Aktivitäten der

Unternehmen, in 

die investiert wird, 

widerspiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die 
umwelt-

freundlichen 

Investitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert wird,

aufzeigen, z. B. für 

den Übergang zu 

einer grünen 

Wirtschaft

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 

umweltfreundliche

n betrieblichen 

Aktivitäten der 

Unternehmen, in 

die investiert wird, 

widerspiegeln

#1B Andere 

ökologische/soziale 

Merkmale

#1 Ausgerichtet auf 

ökologische/soziale Merkmale

#2 Andere

Investitionen



In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?

Durch die vom Fonds geförderten ökologischen Merkmale sollen unter anderem 
negative Auswirkungen auf die Umweltziele der Taxonomie vermieden werden, 
insbesondere auf die Abschwächung des Klimawandels sowie Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung.

Das Mindestmaß der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel gemäß der 
Definition der EU-Taxonomie beträgt 0%.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert?

 Ja:

   In fossiles Gas    In Kernenergie

! Nein

Wie hoch ist der Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur 
Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen 
Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

** Da es keine Taxonomie-Konformität gibt, hat es keine Auswirkungen auf das Diagramm, wenn Staatsanleihen 
ausgeschlossen werden (d.h. der Prozentsatz der Taxonomie-konformen Anlagen bleibt bei 0%), und die 
Verwaltungsgesellschaft ist daher der Ansicht, dass es nicht notwendig ist, diese Information zu erwähnen.

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 

sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 

der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-

Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 

Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten.

0%0%
0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschl. Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles

Gas

Taxonomiekonform:

Kernenergie

Taxonomiekonform:  (ohne

fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

0%
0% 0%

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne 
Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles

Gas

Taxonomiekonform:

Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne

fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

0%

Mit Blick auf die EU-

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien 

für fossiles Gas die 

Begrenzungen der 

Emissionen und die 

Umstellung auf 

erneuerbare Energien 

oder CO2-arme 

Kraftstoffe bis Ende 

2035. Die Kriterien für 

Kernenergie beinhalten 

umfassende Sicherheits-

und Abfallentsorgungs-

vorschriften.

Ermöglichende 

Tätigkeiten wirken 

unmittelbar 

ermöglichend darauf 

hin, dass andere 

Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag zu 

den Umweltzielen 

leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die 



Ein Mindestanteil von Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten wurde nicht festgesetzt.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Ein Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der 
EU-Taxonomie konform sind wurde nicht festgesetzt.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Ein Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen wurde nicht festgesetzt.

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz?

Unter die Kategorie „Andere Investition“ fallen Zertifikate, die Kassehaltung sowie 
Investitionen in Produkte, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des (Teil-)Fonds 
fallen, wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie 
eingesetzt werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, 
dass der Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als 
Basiswert genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index 
Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am Markt verfügbaren 
Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen Merkmalen des 
zugrundeliegenden Index zu den (Teil-)Fondsmerkmalen kommen. Alle Derivate, 
deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft 
werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der (Teil-)Fondswährung 
übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY , AUD, NZD, CAD, 
NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im (Teil-)Fonds 
enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen 
Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der 
Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die nicht einer expliziten Prüfung 
eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale ausgerichtet ist? 

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich 

um Indizes, mit 

denen gemessen 

wird, ob das 

Finanzprodukt 

die beworbenen 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, die 

die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.



Nicht anwendbar

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
ausgerichtet?

Nicht anwendbar

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt?

Nicht anwendbar

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex?

Nicht anwendbar

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 
eingesehen werden?

Nicht anwendbar

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/LU/LU1637619120/document/SRD/de


